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Merkblatt für die Eltern: Schulzahnpflege Brügg  

1. Zahnarztwahl / Gemeindebeitrag 
1.1 Die Wahl des Zahnarztes steht den Eltern frei, obwohl die Gemeinde Brügg einen Vertrag mit 

Herrn Dr.med.dent. Christoph Helbling in Aegerten als Schulzahnarzt abgeschlossen hat. 

1.2 Jedes Jahr müssen die Zähne aller Schul- und Kindergartenkinder untersucht werden. Die Schule 
Brügg organisiert auf Wunsch die jährliche Untersuchung in Gruppen und die Gemeinde Brügg 
übernimmt diese Untersuchungskosten gemäss dem neuen gültigen Schulzahnpflegetarif  
(max. Fr. 30.–). 

2.  Vorgehen bei obligatorischer Untersuchung beim privat ausgewählten Zahnarzt 
2.1 Die Eltern erhalten nach Abschluss der Behandlung vom Zahnarzt eine detaillierte Rechnung, 

welche sie direkt begleichen. 

2.2 Die Rechnung lassen Sie bitte dem Schulsekretariat zukommen. Dort wird diese kontrolliert, abge-
stempelt und an Sie zurückgeschickt. Mit der abgestempelten und visierten Rechnung können Sie 
auf der Finanzverwaltung den Gemeindebeitrag von maximal Fr. 30.– bar abholen.  

2.3 Einige Zahnarztpraxen senden die Rechnung für die Untersuchungskosten direkt an das Schulsek-
retariat. In diesem Fall haben Sie nichts damit zu tun. 

3.  Neue Tarife per 1.1.2018 
Auf den 1.1.2018 hat die Schweizerische Zahnärztegesellschaft (SSO) die Kosten für eine Zahnun-
tersuchung massiv erhöht. Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern hat daraufhin mit der Zahn-
ärztegesellschaft verhandelt und empfiehlt den Gemeinden aufgrund dieser Diskussion, mit den 
zuständigen Schulzahnärzten für die obligatorische Untersuchung einen Betrag von Fr. 30.- (früher 
Fr. 26.60) auszuhandeln. Wir haben nun mit unserem Schulzahnarzt, Dr. Helbling aus Aegerten, 
einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Dieser neue Betrag wird Ihnen ab dem 1.1.2019 von 
der Gemeinde Brügg weiterhin zurückerstattet. Sollte ihr Zahnarzt einen höheren Beitrag verrech-
nen (die Zahnärzte können sich innerhalb einer Bandbreite bewegen), müssen Sie die Mehrkosten 
selber übernehmen. 

Falls Ihnen höhere Kosten verrechnet werden, raten wir Ihnen einen Wechsel zu einem Zahnarzt, 
welcher die Untersuchung zum oben erwähnten Tarif verrechnet.  
Übrigens führt Herr Dr. Helbling die obligatorischen Zahnuntersuchungen zu unserer vollsten Zu-
friedenheit durch. Wir organisieren einmal jährlich die Zahnkontrollen für interessierte Kinder und 
sie können Ihr Kind dazu anmelden. Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen zum Termin 
begleitet, die Kosten dafür werden direkt durch die Gemeinde Brügg beglichen.  

4.  Abgabetermin Rechnungen 
Sie können die Rechnungen sammeln. Diese müssen jedoch spätestens bis Mitte Dezember 
des Kalenderjahres, in welchem die Rechnungen ausgestellt wurden, dem Schulsekretariat 
abgegeben werden. Andernfalls kann Ihnen die Finanzverwaltung den Betrag nicht mehr ausbe-
zahlen. 

5.  Fragen? 
Wenden Sie sich bitte an das Schulsekretariat 
Schulhaus Bärlet I, Bärletweg 9, 032 373 47 18 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.15 - 11.15 Uhr  
Mittwoch und während den Schulferien geschlossen 

 

Nelly Bilat, Schulsekretärin 


